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Amtsblatt
der
Freien Hansestadt Bremen

2026 Verkundet am 23. April 2026 Nr. 65

Jahresabschluss des Sonstigen Sondervermogens Fischereihafen
fur das Wirtschaftsjahr 2024

Zum Jahresabschluss des Sonstigen Sondervermdgens Fischereihafen fur das
Wirtschaftsjahr 2024 hat die staatliche Deputation fur Wirtschaft und Hafen in ihrer
Funktion als Sondervermdgensausschuss am 11. Februar 2026 folgenden Beschluss
gefasst:

Die staatliche Deputation fur Wirtschaft und Hafen, in ihrer Funktion als Sonder-
vermogensauschuss fur das Sonstige Sondervermégen Fischereihafen, stellt den
Jahresabschluss fur das Wirtschaftsjahr 2024 fest und erteilt der Geschaftsfuhrung
Entlastung flr das Geschaftsjahr 2024.

Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung fur die Zeit vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024

Anlage 3: Bestatigungsvermerk des Abschlussprufers

gez. Volker Stahmann
Vorsitzender des Sondervermodgensausschuss



Anlage 1
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Sonstiges Sondervermégen Fischereihafen des Landes Bremen, Bremen
Bilanz zum 31. Dezember 2024
Aktiva Passiva
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermdgen . Dotationskapital 39.582.809,79 39.797.611,03
. Immaterielle Vermbgensgegenstande
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche . Riickstellungen
Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie Sonstige Rickstellungen 80.173,00 106.155,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.074.784,76 2.162.444 55
. Verbindlichkeiten
Il.  Sachanlagen 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 530.924,97 378.138,08
1. Grundsticke, grundsticksgleiche Rechte und (davon gegen verbundene Unternehmen) r (0,00) r (0,00)

Bauten einschlieBlich der Bauten auf fremden
Grundstiicken

2. Technische Anlagen und Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

90.055.984,59
25.313.970,66

1.012.196,50
32.326.944,56

93.632.522,53
30.300.199,72

1.171.267,40
25.855.697,59

148.709.096,31

150.959.687,24

2. Verbindlichkeiten gegenuber der Freien Hansestadt Bremen
3. Verbindlichkeiten gegentber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhéltnis besteht
4. Sonstige Verbindlichkeiten
(davon aus Steuern)

r

104.961.575,83

12.406.968,16
0,00
(0,00)

r

104.878.384,06

13.260.553,50
0,00
(0,00)

117.899.468,96

118.517.075,64

r

Il. Finanzanlagen . Rechnungsabgrenzungsposten 787,41 1.602,45
1. Beteiligungen 256.000,00 256.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht 86.870,54 86.870,54
342.870,54 342.870,54
151.126.751,61 153.465.002 33
B. Umlaufvermogen
I.  Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.228. 64 45.116,33
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht 6.392.961,06 4.909.326,04
3. Sonstige Vermodgensgengstande 3.297 .85 1.458,32
5.436.487 55 4.955.900,69
Il.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0,00
6.436.487,55 4.955.900,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.541,10
157.563.239,16 158.422. 444 12 157.563.239,16| 158.422.44412
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Anlage 2
Sonstiges Sondervermogen Fischereihafen des Landes Bremen, Bremen
Gewinn- und Verlustrechnung
fiir die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
2024 2023
EUR EUR
1. Umsatzerlése 1.183.712,43 1.120.670,78
2. Sonstige betriebliche Ertrage 4.147.584,60 6.297.100,84
5.331.297,03 7.417.771,62
3. Materialaufwand
Aufwendungen fir bezogene Leistungen 4.497.745 14 5.822.429,42
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegensténde
des Anlagevermdgens und Sachanlagen 10.387.879,20 10.494.156,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.872.526,87 4.452.900,63
8. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 2.884.199,63 3.477.650,15
7. Ergebnis nach Steuern -18.311.053,81 -16.829.365,08
8. Sonstige Steuern 447 182,88 475.995,93
9. Jahresiiberschuss / Jahresfehlbetrag (-) -18.758.236,69 -17.305.361,01
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Anlage 3
Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlusspriifers

An das Sonstige Sondervermogen Fischereihafen des Landes Bremen

Wir haben den Jahresabschluss des Sonstigen Sondervermdgen Fischereihafen des
Landes Bremen bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn-
und Verlustrechnung flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2024 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden geprift. Dartiber hinaus haben wir den Lagebericht des Sons-
tigen Sondervermogens Fischereihafen des Landes Bremen fur das Geschaftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnen Erkenntnisse
entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften des Bremischen Gesetz fur Eigenbetriebe und sonstige Sonderver-
mdgen des Landes und der Stadtgemeinde, Bremisches Sondervermogensgesetz
(BremSVG) in Verbindung mit den einschlagigen deutschen, fur Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (zusammen die Rechtsvorschriften)
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsgemaler Buch-
fUhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-
und Finanzlage des Sondervermogens zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer
Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
und vermittelt der beigefugte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Sondervermdgens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des BremSVG
und den fur den Lagebericht erganzenden Vorschriften des § 30 BremSVG und stellt
die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Absatz 3 Satz 1 Handelsgesetzblatt (HGB) erklaren wir, dass unsere
Prifung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmaigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geflihrt hat.

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB und § 32 BremSVG unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger
Abschlusspriufung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsatzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in Uberein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prafungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere
Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebricht zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den flr das Sondervermdgen geltenden Vorschriften des Bremischen
Gesetzes flur eigenbetriebe und sonstige Sondervermdgen des Landes und der
Stadtgemeinden, Bremische Sondervermégensgesetz (BremSVG), nach denen
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bezuglich Buchfuhrung und Jahresabschluss die deutschen, flr Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sinngemaf anzuwenden sind, in allen
wesentlichen Belangen entsprich und daflir, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des
Sondervermogens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur
die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen
ordnungsmaliger Buchfuhrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermoglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur
verantwortlich, die Fahigkeit des Sondervermoégens zur Fortfuhrung der Unterneh-
menstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern
einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Sonderver-
mogens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in
Einklang steht, den Vorschriften des BremSVG und den fur den Lagebericht ergan-
zenden Vorschriften des § 30 BremSVG entspricht und die Chancen und Risiken der
zuklnftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fur die Vorkehrungen und Mallinahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften des BremSVG zu ermdglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise flr die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Sondervermdgensausschuss ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Sondervermogens zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtumern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Sondervermdgens vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prufung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den fir das Sondervermdgen
geltenden Vorschriften des BremSVG und den fur den Lagebericht ergédnzenden
Vorschriften des § 30 BremSVG entspricht und die Chancen und Risiken der
zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie daftr,
dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger

Abschlussprufung durchgefuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets



Nr. 65 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. April 2026 329

aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet
werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prafung tben wir pflichtgemalies Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Dartber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fihren Prifungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage flur unsere Prifungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche
falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine aus
Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstellungen bzw. das Aul3erkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kdnnen. Erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prifung
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den fur die Prafung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Mal3inahmen, um Prifungshandlugen zu
planen, die unter den Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prafungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Sondervermdgens bzw.
dieser Vorkehrungen und Mallnhahmen abzugeben.

Beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammen-
hangenden Angaben.

Ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unter-
nehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Sondervermdgens zur
FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks
erlangten Prifungsnachweise. Zukulnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kbnnen
jedoch dazu flhren, dass das Sondervermdgen seine Unternehmenstatigkeit nicht
mehr fortfihren kann.

Beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflhrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Sondervermogens vermittelt.
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Beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Sondervermogens.

Fahren wir Prafungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Priufungsurteil zu
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass klnftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prufungs-
feststellungen, einschliel3lich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen,
die wir wahrend unserer Prifung feststellen.

Vermerk Uber die Prifung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b
Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und §3 Absatz 4 Seite 2
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Wir haben gepruft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Absatz 3 Satze 1 bis
5 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG zur Flhrung getrennter Konten flir das
Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat.
Dartber hinaus haben wir die Tatigkeitsabschllsse flr die Tatigkeiten Strom-
Netzbetrieb und Strom-Messstellenbetrieb nach § 6b Absatz 3 Satz 1 EnWG sowie
§ 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG, bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember
2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie die als Anlage beigefligten Angaben zu den
Rechnungslegungsmethoden fur die Aufstellung der Tatigkeitsabschlisse und die
notwendigen erganzenden Angaben, geprift.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b
Absatz 3 Satze 1 bis 5 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG zur Fihrung getrennter
Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten und nach unserer Beurteilung
aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefligten
TatigkeitsabschlUsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des
§ 6b Absatz 3 Satze 1 und 5 EnWG und des § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG.

Wir haben unsere Prifung der Einhaltung der Pflichten zur Flhrung getrennter
Konten und der Téatigkeitsabschlisse in Ubereinstimmung mit § 6b Absatz 5 EnWG
unter Beachtung des Instituts der Wirtschaftsprufer in Deutschland (IDW) Prifungs-
standards: Prufung nach § 6b EnWG (IDW PS 610 nach Folgenden (07.2021))
durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist
im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Absatz 3 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2
MsbG" weitgehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in
Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Uberein-
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stimmung mit diesen Anforderungen erflllt. Wir wenden als Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitatssicherungsstandards: Anforderun-
gen an die Qualitatssicherung in der Wirtschaftspruferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prafungsnach—weise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zur Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Absatz 3 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2
MsbG zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Absatz3 Satze 1 bis 5 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG zur Fuhrung
getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich fur die
Aufstellung der Tatigkeitsabschllisse nach den deutschen Vorschriftgen des § 6b
Absatz 3 Satze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG.

Aulerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen,
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Flhrung getrennter
Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fur die Tatigkeitsabschlusse entspricht
der im Abschnitt "Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Sonderver-
mogensausschusses fur den Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des
Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der
jeweilige Tatigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmaliger Buchflihrung den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermdgens, Finanz- und Ertragslage der Tatigkeit zu vermitteln braucht.

Der Sondervermogensausschuss ist verantwortlich fiir die Uberwachung der
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Absatz 3
EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit daruber zu erlangen, ob die
gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Absatz 3 Satze 1 bis 5 EmWG und
§ 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG zur Fihrung getrennter Konten in allen wesentlichen
Belangen eingehalten haben und ob die Tatigkeitsabschlisse in allen wesentlichen
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Absatz 3 Satze 5 bis 7 EnWG und
des § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestatigungsvermerk
aufzunehmen, der unsere Prifungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Absatz 3 EnWG und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG beinhalten.

Die Prufung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Absatz 3 Satze 1 bis 5 EnWG
und § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG zur Fuhrung getrennter Konten umfasst die Beur-
teilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tatigkeiten nach § 6b Absatz 3 Satze 1
bis 4 EnWG sowie nach § 3 Absatz 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar
erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.
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Unsere Verantwortung flr die Prifung der Tatigkeitsabschlisse entspricht der im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprufers fur die Prufung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen
Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir fur den jeweiligen Tatigkeitsabschluss
keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen kénnen.

Bremen, 4. Juli 2025

Treuhand Weser-Ems GmbH
Wirtschaftsprufungsgesellschaft

Pfeiffer Heinrichs
Wirtschaftspruferin Wirtschaftsprifer

R

Freie
¢ . :
NG Hansestadt  jpterzeichnet von: Senatskanzlei Bremen



	Jahresabschluss des Sonstigen Sondervermögens Fischereihafen  für das Wirtschaftsjahr 2024
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
	An das Sonstige Sondervermögen Fischereihafen des Landes Bremen

		2026-04-22T10:55:29+0200




